
Zweite Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Prüfung 

im integrierten Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang Mainz-Dijon 

der Fachbereiche 05 und 07 

an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

 

vom 4. Dezember 2014 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

Nr. 01/2015, S.8) 

berichtigt am 30. Januar 2015 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

Nr. 02/2015, S. 124) 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetz in der 

Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

24. Juli 2014 (GVBl. S. 125),, BS 223-41, haben der Fachbereichsrat des Fachbereichs 05 

am 9. Juli 2014 und der Fachbereichsrat des Fachbereichs 07 am 2. Juli 2014 die folgende 

Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Prüfung im integrierten Zwei-Fächer-

Bachelorstudiengang Mainz-Dijon der Fachbereiche 05 und 07 an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz beschlossen. Diese Ordnung hat der Präsident der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz mit Schreiben vom 25. November 2014, Az. 03/02/12/03/11/01/070 ge-

nehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht.  

 

Artikel 1 

Die Ordnung für die Prüfung im integrierten Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang Mainz-Dijon 

der Fachbereiche 05 und 07 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 5. Februar 

2013 (StAnz. S. 506), zuletzt geändert mit Ordnung vom 14. Januar 2014 (Veröffentli-

chungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 04/2014, S. 196), wird wie folgt 

geändert: 

1. § 2 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Sollte der Nachweis zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht vorliegen, so kann die Zulas-
sung unter dem Vorbehalt erfolgen, dass er in der Regel bis zum Ende des dritten 
Semesters der Einschreibung an der Johannes Gutenberg-Universität nachgereicht 
wird.“ 

2. In § 6 Abs. 2 Nr. 2 wird vor die Zahl „60“ die Angabe „54 bis“ eingefügt. 

3. § 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Ordnung festgelegten 
Aufgaben setzen die zuständigen Fachbereichsräte für jedes Studienfach einen Prü-
fungsausschuss ein; sofern es sich nahelegt, können auch gemeinsame Prüfungsaus-
schüsse für mehrere Studienfächer gebildet werden. Für fach- und fachbereichsüber-
greifende Angelegenheiten, die sich insbesondere aus dem binationalen Studienver-
lauf und den Unterschieden des deutschen und französischen Hochschulsystems er-
geben, ist der Prüfungsausschuss für die Studiengänge Mainz-Dijon gemäß § 7 Abs. 1 
Satz 6 der Ordnung für die Prüfung im integrierten lehramtsbezogenen Bachelorstudi-
engang Mainz-Dijon an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in der aktuellen 
Fassung zuständig.“ 



 

4. In § 9 Abs. 8 Satz 4 wird das Wort „Prüfungsausschuss“ durch die Worte „Prüfungs-
ausschuss für die Studiengänge Mainz-Dijon“ ersetzt. 

5. § 15 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Meldung zur Bachelorarbeit erfolgt in der Regel im Laufe des fünften Semes-
ters.“ 

 

6. § 19 Abs. 3 Satz 4 wird gestrichen.  

7. Anhang 1 wird wie folgt geändert: 

 a) In Nummer 3.2 „Beifach Französisch (Studienstart Mainz)“ wird unter Buchstabe B 
Nr. 1 die Zahl „60“ ersetzt durch die Zahl „54“. 

b) In Nummer 4.1. „Kernfach Germanistik (Studienstart Mainz)“ erhält Modul 9 fol-
gende Fassung: 
„ 

Modul-Nr. 09 

 

Praxis der Germanistik 

Lehrveranstaltung Art Regel- 
semester 

Verpflich-
tungsgrad 

SWS/h LP Studienleistung 

RVBO – Ringvorlesung 
Berufsfeldorientierung 

V* 6 P 2 SWS 1 LP  

PRAK – Praktikum   
(4 Wochen) 

 4 P  5 LP  

Modulprüfung 
Praktikumsbericht (unbe-
notet)** 

1 LP  

Modulnote Keine   

Gesamt 
 

 2 SWS 7 LP  

Zugangsvoraussetzun-
gen 

Keine 
 

Sonstiges *Die Vorlesung wird stets nur im Sommerse-
mester angeboten. 

**Der Praktikumsbericht wird im Rahmen der 
Leistung „Interkulturelle Reflexion und Orientie-
rung zur Bachelorabschlussphase“ des 
Deutsch-Französischen Moduls erbracht. 

 

 “ 

 

 c) In Nummer 9.2 „Beifach Französisch (Studienstart Dijon)“ wird unter Buchstabe B 
Nr. 1 die Zahl „60“ durch die Zahl „54“ ersetzt. 
 

8. In Anhang 2 Buchstabe A wird Satz 4 gestrichen. 

  

 

 

 



 

Artikel 2 

Diese Änderung der Ordnung für die Prüfung im integrierten Zwei-Fächer-

Bachelorstudiengang Mainz-Dijon der Fachbereiche 05 und 07 an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Veröffentlichungsblatt der Johan-

nes Gutenberg-Universität Mainz in Kraft.  

 

Mainz, den 4. Dezember 2014 

 

Der Dekan des  

Fachbereiches 05 – Philosophie und Philologie  

Univ.-Prof. Dr. Stephan Jolie 

 

Der Dekan 

des Fachbereiches 07 – Geschichts- und Kulturwissenschaften 

Univ.-Prof. Dr. Thomas Bierschenk 
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